
DER BUNDESMINISTER 
XIV. GcsetzgcbUrtgf;pcriode 

FOR BAUTEN UND TECHNIK 

Zl" 10" 101 /130-I/1 /77 
Parlamentarische Anfrage Nr o 1503 
der Abg.Meissl und Gen.betr.B 67 
im Gemeindegebiet von Spielfeldo 

Wien, am 26.Jänner 1978 

An den 
Herrn Prasidenten d.es Nationalrates 
Anton Ben y a 
Parlament 
1010 Wie n 

1503 lAB 

1978 -01- 2 T 
zu 1503jJ 

Auf d.ie Anfrage Nr" 1503, welche Cl ie Abgeordneten r1eissl 
und Genossen sm 30 0 11.1977,betreffend B 67 im Gemeinde
gebiet von Spielfeld an mich gerichtet heben, beehre ich 
mich folgendes mitzuteilen: 

WÜY ich bereits in der Beantwortung der Anfrage Nr .. 735 
der Herren Abgeordneten Meissl und Genossen sm 6 .. 12,,1976 
Zl o10 .. 101/136-I/1/76 ausgefi5hrt habe, ist die Voraussetzung 
einer Kostenbeteiligung aus Bundesmitteln,dass eine.Entschei
dung des Verwal tungsgerichtshofes, \oTelc-.her 'lron der Republ ik 
Öste:rreich-Bundesstrassenverwal tung in der vorliegenden An-

. gelegenhei t bereits angerufen ,",urde, vorl iegt 0 Diese Ent;schei
dung ist bisher nicht ergangeno 

Zu den weiteren Ausfiihrungen d 81'" Anfrage nehme i.ch wie folp:'t 
Stellung: 

Die vom Bundesministerium fUr Inneres (auf Grund der Unfall
berichte der BUI'ldesgendarmerie) erhobene Unfallstatistik 
(letzter Bericht tiber das Jahr 1976) weist den Bereich Spiel
feld der B 67 nicht als Unfallsschwerpunkt aus.Die Behauptung, 
dass der Stauraum bei Nacht eine der gefäk~lichsten Stellen im 
steirischen Strassennetz dnrstelle,kann daher nicht geteilt 

werden. 
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Eine Verbesserung der Verkehrsverl:.ä.ltnisse- insbesondere 
auch der iliiterabfertigung- ist durch die Fertigstellung 
der GrenzUbergangsstelle der A 9 - Pyhrnautobahn zu erwar
ten, deren Ausbau von der Bundesstrassenverwaltung in ver
stärktem Maß vorangetrieben wird .. 

Die Sch~:f.'fung eines Gehsteiges b'::i.,r. eines FuBgänger:weges ist 
nicht beabsichtigt, da eine Lösung der gegenständlichen Pro
bleme dadurch si.cherlich ni~ht erfolgen kann; bei den - hoo 
b~kannten- Unfällen handelt eS sich nämlich entweder um Auf
fahrunfälle auf unbeleuchtet abgestellten LKW's oder aber um 
Unfälle, welche durch Fußgänger verursacht wurden, die die 
Fehrbahn überQuertenoAbgesehen davon kann auch diese Forderung 
als überholt betrachtet werden, da mit Fertigstellung der ge
nannten Autobahngrenzebfertigungsstelle dem GrenzUbergang im 
Bereich der B 67 - auch hinsichtlich des Verkehrseufkommens-
nur mehr untergeordnete Bedeutung 
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